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	Anbieter

	Firma / Name des Anbieters
	     

	Straße / Hausnummer oder Postfach
	     

	PLZ
	     

	Ort
	     

	Name Ansprechpartner
	     

	Telefon
	     

	E-Mail
	     

	
	

	Maximale Blindleistung 	(bei ungesicherter Erbringung)

	Leistung 	spannungssenkend	[Mvar]
	     

	
	

	Angebot / Preisvereinbarung Blindarbeit 	(bei ungesicherter Erbringung)

	Blindarbeitspreis	spannungssenkend	[EUR / Mvarh]
	     

	
Die Preise sind Nettopreise. Sie enthalten keine Steuern, Abgaben und Umlagen und verstehen sich zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer, soweit diese anfällt.



	
Der Anbieter erklärt, dass er das in Anhang 3 definierte Produkt mit den in Anhang 2 benannten Blindleistungsquellen erbringen kann und den Vertragsbedingungen des Anschlussnetzbetreiber zustimmt.


	Anbieter
	
	

	
	
	

	     
	
	

	Ort, Datum
	
	Unterschrift
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